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Versicherungsmathematische Gewinne und Verluste  
 

92. Bei der Bewertung der Schuld aus einer leistungsorientierten Zusage gemäß Paragraph 54 hat ein 

Unternehmen, vorbehaltlich Paragraph 58A, den (in Paragraph 93 spezifizierten) Teil seiner 

versicherungsmathematischen Gewinne und Verluste als Ertrag bzw. Aufwand zu erfassen, wenn der 

Saldo der kumulierten, nicht erfassten versicherungsmathematischen Gewinne und Verluste zum 

Ende der vorherigen Berichtsperiode den höheren der folgenden Beträge überstieg: 

 

a) 10 % des Barwerts der leistungsorientierten Verpflichtung zu diesem Zeitpunkt (vor Abzug des 

Planvermögens), und 

 

b) 10 % des beizulegenden Zeitwerts eines etwaigen Planvermögens zu diesem Zeitpunkt.  

 

Diese Grenzen sind für jeden leistungsorientierten Plan gesondert zu errechnen und anzuwenden. 

 

93. Die für jeden leistungsorientierten Plan anteilig zu erfassenden versicherungsmathematischen 

Gewinne und Verluste entsprechen dem gemäß Paragraph 92 ermittelten Betrag außerhalb des 

Korridors, dividiert durch die erwartete durchschnittliche Restlebensarbeitszeit der vom Plan erfassten 

Arbeitnehmer. Ein Unternehmen kann jedoch jedes systematische Verfahren anwenden, das zu einer 

schnelleren Erfassung der versicherungsmathematischen Gewinne und Verluste führt, sofern das 

gleiche Verfahren sowohl auf Gewinne als auch auf Verluste und stetig von Periode zu Periode 

angewandt wird. Ein Unternehmen kann solche systematischen Verfahren auch auf 

versicherungsmathematische Gewinne und Verluste innerhalb der in Paragraph 92 spezifizierten 

Grenzen anwenden. 

 

93A. Wenn ein Unternehmen gemäß Paragraph 93 beschließt, die Erfassung 

versicherungsmathematischer Gewinne und Verluste in der Periode vorzunehmen, in der sie anfallen, 

kann es diese außerhalb des Periodenergebnisses gemäß den Paragraphen 93B-93D erfassen, 

sofern dies für: 

 

a) alle leistungsorientierten Pläne, und 

 

b) alle versicherungsmathematischen Gewinne und Verluste durchgeführt wird. 

 

93B. Versicherungsmathematische Gewinne und Verluste, die nach Paragraph 93A außerhalb des 

Periodenergebnisses erfasst werden, sind in einer Aufstellung der Veränderungen des Eigenkapitals 

mit der Überschrift „Aufstellung der erfassten Erträge und Aufwendungen“ darzustellen, die nur die in 

Paragraph 96 des IAS 1 (überarbeitet 2003) aufgeführten Posten umfasst. In einer Aufstellung der 

Veränderungen des Eigenkapitals darf das Unternehmen die versicherungsmathematischen Gewinne 
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und Verluste nicht im Spaltenformat, wie in Paragraph 101 des IAS 1 erwähnt, oder in irgendeinem 

anderen Format, das die in Paragraph 97 des IAS 1 aufgeführten Posten umfasst, darstellen. 

 

93C. Ein Unternehmen, das versicherungsmathematische Gewinne und Verluste nach Paragraph 93A 

erfasst, hat auch alle Anpassungen, die durch die Obergrenze in Paragraph 58 Buchstabe b 

außerhalb des Periodenergebnisses entstehen, in der Aufstellung der erfassten Erträge und 

Aufwendungen zu erfassen. 

 

93D. Aufgrund der Obergrenze in Paragraph 58 Buchstabe b entstandene 

versicherungsmathematische Gewinne und Verluste sowie Anpassungen, die direkt in der Aufstellung 

der erfassten Erträge und Aufwendungen erfasst wurden, sind direkt in den Gewinnrücklagen zu 

erfassen. Sie dürfen nicht im Ergebnis einer nachfolgenden Berichtsperiode erfasst werden. 

 

94. Versicherungsmathematische Gewinne und Verluste können aus Erhöhungen oder 

Verminderungen entweder des Barwerts einer leistungsorientierten Verpflichtung oder des 

beizulegenden Zeitwerts eines etwaigen Planvermögens entstehen. Zu den Gründen für das 

Entstehen versicherungsmathematischer Gewinne und Verluste zählen u. a.:  

 

(a) eine unerwartet hohe oder niedrige Anzahl von Fluktuationsfällen, vorzeitigen 

Pensionierungen oder Todesfällen oder unerwartet hohe oder niedrige Anstiege der Gehälter, 

laufenden Leistungen (sofern die formalen oder faktischen Bedingungen eines Plans 

inflationsbedingte Leistungsanpassungen vorsehen) oder der Kosten der medizinischen 

Versorgung;  

 

(b) der Effekt von Schätzungsänderungen hinsichtlich der angenommenen 

Arbeitnehmerfluktuation, dem Frühpensionierungsverhalten, der Sterblichkeit oder des Anstiegs 

von Gehältern, Leistungen (sofern die formalen oder faktischen Bedingungen eines Plans 

inflationsbedingte Leistungsanpassungen vorsehen) oder der Kosten medizinischer Versorgung;  

 

(c) die Auswirkung einer Änderung des Abzinsungssatzes; und  

 

(d) Abweichungen zwischen dem tatsächlichen und dem erwarteten Ertrag aus dem 

Planvermögen (siehe Paragraphen 105 bis 107).  

 

95. Langfristig können sich versicherungsmathematische Gewinne und Verluste gegenseitig 

kompensieren. Deswegen können Schätzungen von Verpflichtungen für Leistungen nach Beendigung 

des Arbeitsverhältnisses als Näherungswerte in einer Bandbreite (einem „Korridor“) um den 

bestmöglichen Schätzwert herum angesehen werden. Ein Unternehmen kann 

versicherungsmathematische Gewinne und Verluste, die innerhalb dieses Korridors liegen, erfassen, 

es ist dazu aber nicht verpflichtet. Dieser Standard verlangt von einem Unternehmen, einen 
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bestimmten Mindestanteil derjenigen Teile der versicherungsmathematischen Gewinne und Verluste 

zu erfassen, welche aus dem „Korridor“ von plus oder minus 10 % fallen. [In Anhang A wird unter 

anderem die Behandlung versicherungsmathematischer Gewinne und Verluste anschaulich 

beschrieben.] Dieser Standard gestattet auch die Anwendung systematischer Verfahren zur 

schnelleren Erfassung, sofern diese die in Paragraph 93 genannten Bedingungen erfüllen. Zu den 

zulässigen Verfahren gehört beispielsweise auch die sofortige Erfassung aller sowohl innerhalb als 

auch außerhalb des 10 %-„Korridors“ liegenden versicherungsmathematischen Gewinne und Verluste. 

In Paragraph 155(b)(iii) wird erläutert, warum nicht erfasste Teile des Übergangs-Schuldpostens bei 

der Verrechnung nachfolgender versicherungsmathematischer Gewinne berücksichtigt werden 

müssen. 


